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fahrt, was man versprochen :
unsres Wehrwesens.

Kriegsgeniigen

Die frihere ungenigende Ausbildung war nur
ein Teil der Ursache, warum es unsrem Wehr-
wesen an der Hauptsache fehlte, an dem echten
Vertrauen in sich selbst, in seine Vorgesetzten
und Untergebenen, in die Festigkeit des militd-
rischen Gefiges, dem man angehdrt; das ist der
Kitt, der in allen Lagen zusammenhilt und zihes
Ausharren und Nichtnachiassen im Kriege sicher-
stellt. Solches Vertrauen zu erschaffen, hat man
friber nicht als oberste Aufgabe des Betriebs
des Wehrwesens angesehen and daher die dafiir
dienenden Mittel nicht richtig eingeschitat !

Das oberste Mittel ist Erschaffung wirklicher
Vorgesetzten-Autoritit.  Je schwieriger dies
(scheinbar) durch die Verhaltnisse gemacht
ist, desto mehr muss dies das oberste Ziel sein.
Warum es unter den frihern Verhiltnissen nicht
recht erstrebt und nicht genigend erreicht werden
konnte, braucht nicht naher erdrtert zu werden.
Das neue Gesetz gewahrt die Moglichkeit dazu,
68 macht den Truppenfihrer in Leitung und
Betrieb der Uebungen seiner Truppen selbst-
stdndig und verantwortlich und gewidhrt ibhm
den weitern Einfluss auf Erschaffung und Erhal-
tung der Kriegstichtigkeit, der seiner Stellung
gebidhrt.

Viel guter Wille und Entgegenkommen der
eidgendssischen und der kantoualen Verwaltungs-
organe, die das alles bis dahin besorgten oder
den Truppenfihrer dabei bevormundeten, ist not-
wendig, damit die Sache in die richtigen Bahnen
gleitet; deun die beziiglichen Bestimmungen des
Gesetzes sind nicht von radikaler Scharfe. Aber
die Hauptsache ist doch, dass der Truppenfibrer,
dankbar dafir, dass er jetzt ausiben kann, was
ibm zukommt, sich seiner Pflicht mit Ernst
anpimmt und den Beweis leisten will, dass er
ibr gewachsen ist.

Jeder Offizier muss wissen, dass ihm das neue
Gesetz vermehrte Pflichten bringt, aber mit
diesen auch die Bedeutung seiner Stellung. Nie
kann das neue Gesetz herbeifiihren, was es will,
wenn der Offizier nicht vom ersten Tage an
danach handelt.

Wenn der Offizier sich jetzt nicht die ihm
zukommende Autoritdt erwerben kann, so liegt
das nicht mehr an den Verhiltnissen, sondern
an ihm personlich, denn auch in den Schulen
wird jetzt ganzlich jener Betrieb der Ausbildung
verschwinden, der es dem jungen O:fizier so
schwer machte, sich das Wesen zu erwerben,
das Autoritat sicherstellt.

Es ist ein erhebendes Bewusstsein fir den

Offizier der Miliz, dass in seinem Wehrver-
haltnis die Bedeutung der Persdnlichkeit des

Vorgesetzten fir Erschaffung und Erhaitung der
Disziplin und Vorgesetzten-Autoritit von viel
grosserer Bedeutung ist als in einem stehenden
Heere.

Von denjenigen Offizieren wollen wir nicht
sprechen, denen es gleichgiltig ist, ob sie Auto-
ritdt haben oder nicht, das ist eine Sorte, die
bald verschwinden wird, sie hat jetzt schon
begonnen auszusterben. Aber den andern, die
ihre Stelle ausfiillen wollen, muss auch von unsrer
Seite gesagt werden, dass sie das nicht imumer
richtig anpacken und dass die beziiglichen Be-
schuldigungen in den eidgendssischen Raiten
durchaus npicht ganz ohne Grund sind. Wenn
nun auch gerne zugestanden werden soll, dass
der Fehler nicht an ihnen personlich liegt, son-
dern in der Hauptsache an ungeniigender Er-
ziehung zum Vorgesetzten, an Unkenntnis, wie
man als Vorgesetater soldatische Pflichtauffassung
fordern und mit Autoritit auftreten kann, ohne
sich ,taktlos® zu benehmen, so muss doch gesagt
werden, dass diese Entschuldigung jetzt nicht mehr
angenommen werden darf. Jeder Offizier muss
wissen, was solche Klagen jetzt far Folgen haben.
Im jetzigen Zeitpunkt, wo das neue Gesetz kraft-
voll ins Leben treten soll und wo die Reaktion
immer lauert auf die Gelegenheit, es zu hinter-
treiben, da hat auch der unbedeutendste derartige
Vorfall die allerschlimmsten Folgen.

Das miissen unsre Offiziere wissen und sich
deswegen aus eigner Kraft das Wesen, das Auf-
treten und Benehmen geben, das die Untergebenen
picht verletzt und doch zu soldatischer
Pichtauffassung und Pflichterfallung willig macht.

Mit diesem festen Entschluss beginnen wir die
neue Aera.

Schiessfertigkeit der Cadres
und Erfillung der Schiesspflicht.

In dieser Wochenschrift wurde seinerzeit aus-
fahrlich dber unsre Schiessausbildung und beziig-
liche Grundsitze geschrieben, wobei namentlich
zum Ausdruck gelangte, wie wenig soldatisch=
erzieherisch die Schiessausbildung der Infanterie
angelegt und durchgefihrt wird.

Es sei nun heute gestattet, auf die ausser-
dienstliche Schiesstatigkeit zuriickzukommen, weil
durch die Neugestaltung des militirischen Unter-
richts die Weiterbildung der Schiessfertigkeit
des Mannes génzlich in den Schiessvereinen zu
geschehen hat. Diese grundsitzliche Aenderung
bietet nun auch den giinstigen Anlass, auf die
herrschende Anschauung iber den Schiessbetrieb
einzuwirken, um die gesetzlich vorgeschriebene
ausserdienstliche Fortbildung fir die soldatische
Erziehung des einzelnen nutzbringend zu ge-
stalten.
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Von dem Gesichtspunkt ausgehend, dass auch
ausser Dienst soldatisches Denken und mili-
tarisches Pflichtgefihl bei Cadre und Mannschaft
zu pflegen und zu fordernsei, darf man das Schiessen
alg Mittel hiezu wohl in erster Linie nennen.

Wie keine andre Arbeit fordert die zielbe-
wusste Erziehung zum Schiitzen Hingabe und
Ausdauer des Unterrichtenden, und anderseits
stellt sie auch Anforderungen an die Selbst-
zucht und Willenskraft des Schiitzen selbst. Die
Gewdhnung an Pflicht, die Schulung der Willens-
kraft und die Pflege soldatischer Auffassung.
sind Tugenden, die wir durch richtig und allge-
mein durchgefiihrten Schiessbetrieb ausserordent-
lich wachhalten und fordern. Gerade weil die
Schiessfertigkeit im Kriege nur bedingten Wert
hat, deon sie gelangt nur zur Geltung, weon
der einzelne Mann militarisch vollwertig erzogen
ist, missen wir darauf halten, dass bei der
Durchfihrung dieser einzigen ausserdienstlichen
Tatigkeit das soldatisch-erzieherische Moment
voll und ganz berdcksichtigt werde.

Ueber die Grinde sollte man sich klar sein,
die, trotz der grossten finanziellen Opfer, die
Resultate der obligatorischen Schiessiibungen so
beeintrichtigt haben. Weon auch vielleicht teil-
weise uogeniigende organisatorische Grundlagen
nit im Spiele waren, so tidgt doch in der
Hauptsache die mangelhafte Auf-
fassung dber die militirischen
Pflichten die Schuld an der bis-

her im allgemeinen vdllig ver-
sagenden Weiterbildung des
Schitzen.

, Um die Erfillung der gestellten Bedingungen
kimmerte sich sozusagen ausser dem Statistiker
piemand. Weder die Leistungen der Mann-
schaft noch die der Cadres wurden geprift,
weder gelobt noch getadelt.

Der Schiessbetrieb im Wiederholungskurs bat
pun seit kurzem einen Umschwung erfahren, in
der Ausibung der Schiesspflicht aber ist noch
keine Aenderung eingetreten.

Dabei redet man aber in allen Tonarten von
dem armen ,Muss-Schiitzen®, der doch nur eine
Folge des Systems ist. Den Ursachen dieser
Uebelstinde konnte man nicht energisch zu
Leibe gehen.

,Wie der Herr so der Knecht!“ heisst ein
altes Sprichwort, und es passt durchwegs auf
alle militarischen Verbaltnisse.

Man darf ruhig die Behauptung aufstellen,
dass die alleinige und hauptsichliche Vorbeding-
ung zu verbesserter Schiessausbildung in den
Vereinen nur durch eine vermehrte Schiesstiich-
tigkeit der gesamten Cadres geschaffen werden
kann.
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Diese Vorbedingung ist deshalb ndtig, weil
die Cadres als die berufenen
Schiesslehrer an dem zukinftigen
Schiessunterricht mitzuwirken
haben. Offiziere und Unteroffiziere missen
auch hier mit gutem Beispiel vorangehen, aber
nicht nur imKdnnen, sondern auch
im Wollen!

Es drangt sich deshalb die Notwendigkeit auf,
dieses Ideal mit aller Kraft anzustreben.

Jeder Einheitskommandant hat das Recht und
die Pflicht, von der ihm unterstellten Einheit zu
fordern, dass deren Leistung im Schiessen picht
unter das in den Rekrutenschulen erreichte
Niveau sinke, ja sogar, dass im Lauf der Jahre
ein gewisser Fortschritt erzielt werde. Die Ver-
pachlissigung dieser elementaren Pflicht, welche
den Cadres und der Mannschaft in gleichem
Masse obliegt, ist ebensogut strafbar wie Pflicht-
verletzung im Dienst, und wie mangelhafter
Unterbalt der Waffen ausser Dienst.

Jeder Vorgesetzte hat es in der Hand, durch
eine intensive Kontrolle der Schiessbiichlein auf
ie Schiesstatigkeit seiner 'Untergebenen einzu-
wirken.

Dass die Cadres in ihren Gesamtleistungen
iiber denjenigen der Manpschaft stehen sollen,
ist eine gegebene Forderung. Dazu gesellt sich
aber poch ein weiterer Anspruch, den man un-
bedingt stellen muss, pamlich die Betdtigung in
den Schiessvereinen als Lehrer.

Die Erziehung und Weiterbildung der schwachen
chiitzen ist eine dankbare Aufgabe fir Offiziere
und Unteroffiziere, die in freiwilliger Arbeit in
den Schiessvereinen belehrend und aufmunternd
sich beteiligen miissen, weon eine durchdringende
Belebung des Schiessens stattfinden soll.

Wenn auch heute noch gewisse Vorurteile
vorhanden sein sollten, die der Mitwirkung der
Cadres als Unterrichtende und Leitende ent-
gegenstehen, 80 wird es doch mdglich sein unter
Mitwirkung der Schiesskommission, die mit den
Vereinen in engem Kontakt stehen, einen Modus
zu finden, der gestattet, die sich zur Verfigung
stellenden Offiziere und Unteroffiziere den Ver-
einen zuzuweisen, ohne dass Schwierigkeiten ent-
stehen.

Die Offiziers- und Unteroffiziersgesellschaften
kdouen® in dieser Hinsicht wertvolle Dienste
leisten, wenn sie die Initiative ergreifen und
ihre geeigneten Mitglieder den resp. Schiess-
vereinen zur Verfiigung stellen.

An den Truppenkommandanten aller Grade
ist es dann, die Durchfihrung des Gedankens
su unterstiitzen, einerseits durch strikte Forde-
rung einer minimalen Schiessfertigkeit ihrer Ein-
heiten und anderseits durch Aufmunterung ihrer




Cadres zur Beteiligung an der freiwilligen Lehr-
tatigkeit !

Eive freiwillige Lehrtatigkeit, im grossen
Masstabe durchgefihrt, hat alle Aussicht auf
erfolgreiche Wirksamkeit.

“pp.
Garnisonswechsel
der k. k. dsterreich-ungarischen Truppen
1908 ete.

Alljabrlich im Herbst wird befohlen, welche
Truppenteile im Laufe des folgenden Jahres ihre
Standorte zu wechseln haben, so ist es auch jetat
fir 1908 geschehen. Fir den periodisch wieder-
kehrenden Wechsel der Besatzuogen der einzelnen
Standorte spricht manches, dagegen verschiedenes;
dies hier eingehender zu erdrtern, verbietet der
Raum. Bei dem fir 908 befohlenen Garnisons-
wechsel batte die Heeresverwaltung speziell im
Auge, dass die wechselnden Truppenteile mog-
lichst in oder in die Nahe ihrer Erganzungsbe-
zirke verlegt wurden, dass ferner die Orte, in
denen neue Truppenunterkiinfte gebaut oder ihrer
Vollendung nahe sind, sofort mit Truppen der
betreffenden Waffengattung belegt wurden und
dass endlich der Grenzschutz gegen Siden durch
Schaffung neuer Garnisonsorte immer mehr aus-
gebaut wurde. Infolge dessen wurden mehrere
Garnisonen an der Nordgrenze des Reiches auf-
gelassen, dagegen an der Sidgrenze neue ge-
schaffen. Der Garpisonswechsel findet kurz vor
resp. nach Ostern 1908 statt, so dass die Truppen
die nachstjihrigen Herbstibungen schon in ihrem
neuen Korpshezirke mitmachen werden. Die be-
rittenen Waffen begeben sich per Fussmarsch in
die neuen Garnisonsorte, die Fusstruppen nur in
vereinzelten Fillen, sonst zumeist per Bahn.
Von hdbern Staben wird, infolge Auflassung
mehrerer Kavalleriegarnisonen, das Kavallerie-
Truppen-Divisionskommando Lemberg nach Press-
burg verlegt, das Kommando der 18. Kavallarie-
brigade von Zlaczow in Galizien nach Wien.
Bei dem XIV. Armeekorps — Salzburg, Vorarl-
berg und Tirol — wurde iufolge starkerer
Truppenverschiebungen nach Siidtirol gleichzeitig
der Stab der 8. Infanterie-Truppendivision und
der der 15. Infanteriebrigade von Innsbruck pach
Bozen verlegt. Von der Infanterie des k. k.
Hoeres wechseln ihre Standorte -1 Reginienter.
allerdings sind es nur 13 Attacke-Regimenter.
die die Garnisonen wechseln, von den andern 18
Regimentern sind es nur ein resp. zwei Bataillone
per Regiment, zumeist tauschen diese einzelnen
Bataillone ihre Standquartiere mit solchen, die
aus dem Bereiche des XV. Armeekorps — Bos-
nien- Herzegowina resp. aus dem des Militarkowm-
mandos Zara-Dalmatien — zuriickkehren. In
ibre heimatlichen Ersatzbezirke werden verlegt

die Infanterieregimenter Nr. 10, 14, 16, 53, 59
und 60, ferner die Tiroler Kaiser-Jigerregimenter
Nr. 2, 3, 4, endlich das bosnisch-herzegowinische
Infanterieregiment Nr. 4, das vom Wien nach
Triest verlegt wird; hier sprechen fir den
Wechsel zumeist sanitire Griinde, die Truppe
soll in ein mehr sidliches Klima kommen.

Von den oben erwahuten Tiroler Kaiser-Jager-
regimentern — es gibt deren vier — wechseln
das 2. und 3. mit Stab und je zwei Bataillonen
zwischen Bozen resp. Rovereto und Riva. Das
4. Tiroler Kaiser-Jagerregiment wird von Salz-
burg aus in seinen Erganzungsbezirk Bregenz-
Innsbruck und Schwaz verlegt. Das 1. Tiroler
Kaiser-Jagerregiment behilt seine gegenwartigen
Standorte Innsbruck, Braunau bei. Von den vor-
handenen 32 Feld-Jagerbataillonen wechseln dies-
mal sechs ihre Garnisonen, Nr. 1, 6, 11, 19,
24, 29, zumeist vom Norden nach dem Siiden
gehend. Die Feldartillerie wird so gut wie gar
nicht von dem Garnisonswechsel betroffen, nur
zwei Regimenter wechseln ibre Standorte, das
14. Divisions Artillerieregiment kommt aus Unter-
kunftsgrinden von Somnerein nach Pressburg
und das 37. Divisions-Artillerieregiment kehrt
von Radkersburg in seinen Ergianzungsbezirk,
Garnison Agram, zuriick. Von der Kavallerie
wechseln 13 Regimenter und zwar 6 Dragoner-,
4 Husaren- und 3 Ulanenregimenter; ganze
Regimenter nur das 1., 4., 10., 16. Husaren-,
sowie das 4., 5., 6., 15. Dragonerregiment; von
den idbrigen nur einzelne Eskadrons. Anstatt
des 4. Husarenregiments, das nach Herrmann-
stadt geht, kommt von dort das 1. Husarenregi-
ment Kaiser Franz Josef I. nach Wien. S. Maj.
d. Kaiser ist seit 60 Jahren Chef des Regiments.
Diesen denkwiirdigen Tag feierte dies alte be-
rihmte Reiterregiment vor kurzem gleichzeitig
wit seinem 150 jahrigen Bestehen. Der 1903er
Wechsel der Festungsartillerie und Pioniertruppen
ist nur das Vorspiel fiir gréssere Garnisons-, Ein-
teilungs-, Organisations- und Erganzangs-Aende-
rungen, die bei den beiden Truppengattungen,
bedingt durch eine Vermehrung derselben und
durch den planméassigen Ausbau der Befestig-
ungen, speziell an der Sidgreoze, binnen kirzerer
Zeit vor sich gehen werden. Es wechseln ibre
Garpisonen 23 Festungsartillerie - Kompagnien,
davon zwei geschlossene Bataillone — das 3. des II.
und das 2. des III Festungsartillerieregiments, die
vom Norden, Krackau-Prezemysl, nack dem
Siden, Trient-Pola, kommen, ferner kommen
noch zehn weitere Kompagnien Festungsartillerie
nach sidlichern Garnisonen und zwar vier nach
Pola, je zwei nach Riva-Cattaro und Serajewo-
Trebivje. Die 0sterreichische Festungsartillerie
ist verhdltnisméssig schwach, sie zdhlt in 6 Re-
gimentern und 3 selbstdndigen Bataillonen nur




	Schiessfertigkeit der Cadres und Erfüllung der Schiesspflicht

